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Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Begünstigung von Zuwendungen 
an unabhängige Wählervereinigungen 

A. Zielsetzung 

Das Gesetz soll die steuerliche Abziehbarkeit von Mitgliedsbeiträ-
gen und Spenden an unabhängige Wählervereinigungen ermögli-
chen, soweit dies in Anbetracht ihrer Aufgaben gerechtfertigt er-
scheint. 

B. Lösung 

Es wird eine Regelung geschaffen, nach der Mitgliedsbeiträge und 
Spenden an unabhängige Wählervereinigungen bis zu 500 DM 
und bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten bis zu 
1 000 DM im Jahr steuerlich abziehbar sind. 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

Eine Quantifizierung der Steuerausfälle ist mangels Unterlagen 
nicht möglich. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

121 (43) — 521 00 — Ste 136/87 
Bonn, den 24. November 1987 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes zur steuerlichen Begünstigung von Zuwendungen an unabhängige Wäh-
lervereinigungen mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister der Finanzen. 

Der Bundesrat hat in seiner 580. Sitzung am 25. September 1987 gemäß Artikel 76 
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus der Anlage 2 
ersichtlich Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Begünstigung von Zuwendungen 
an unabhängige Wählervereinigungen 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der  Be-
kanntmachung vom 27. Februar 1987 (BGB1. I S. 657), 
geändert durch Gesetz vom 14. Juli 1987 (BGB1. I 
S. 1629), wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 10b wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Beiträge und Spenden an einen eingetrage-
nen Verein ohne Parteicharakter sind bis zur Höhe 
von insgesamt 500 Deutsche Mark und im Fall der 
Zusammenveranlagung von Ehegatten bis zur 
Höhe von insgesamt 1 000 Deutsche Mark im Ka-
lenderjahr abzugsfähig, wenn 

1. der Zweck des Vereins darauf gerichtet ist, 
durch Teilnahme mit eigenen Wahlvorschlägen 
an Wahlen auf Bundes-, Landes- oder Kommu-
nalebene bei der politischen Willensbildung 
mitzuwirken, und 

2. der Verein auf Bundes-, Landes- oder Kommu-
nalebene bei der jeweils letzten Wahl wenig-
stens ein Mandat errungen oder der zuständi-
gen Wahlbehörde oder dem zuständigen Wahl-
organ angezeigt hat, daß er mit eigenen Wahl-
vorschlägen auf Bundes-, Landes- oder Kommu-
nalebene an  der jeweils nächsten Wahl teilneh-
men will . 

Nimmt der Verein an der jeweils nächsten Wahl 
nicht teil, sind nur die bis zum Wahltag an ihn 
geleisteten Beiträge und Spenden abzugsfähig. " 

2. In § 52 wird folgender Absatz 13 a eingefügt: 

„ (13a) § 10b Abs. 3 ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 1988 anzuwenden." 

Artikel 2 

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 

Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Februar 1984 (BGB1. I 
S. 217), zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 19 des 

Gesetzes vom 8. Dezember 1986 (BGB1. I S. 2191), 
wird wie folgt geändert: 

1 § 9 Nr. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 4 werden folgende Sätze eingefügt: 

„Beiträge und Spenden an einen eingetragenen 
Verein ohne Parteicharakter sind bis zur Höhe 
von insgesamt 500 Deutsche Mark im Kalender-
jahr abzugsfähig, wenn 
1. der Zweck des Vereins darauf gerichtet ist, 

durch Teilnahme mit eigenen Wahlvorschlä-
gen an Wahlen auf Bundes-, Landes- oder 
Kommunalebene bei der politischen Willens-
bildung mitzuwirken, und 

2. der Verein auf Bundes-, Landes- oder Korn-
munalebene bei der jeweils letzten Wahl we-
nigstens ein Mandat errungen oder der zu-
ständigen Wahlbehörde oder dem zuständi-
gen Wahlorgan angezeigt hat, daß er mit ei-
genen Wahlvorschlägen auf Bundes-, Lan-
des- oder Kommunalebene an der jeweils 
nächsten Wahl teilnehmen will. 

Nimmt der Verein an der jeweils nächsten Wahl 
nicht teil, sind nur die bis zum Wahltag an ihn 
geleisteten Beiträge und Spenden abzugsfä-
hig." 

b) Die bisherigen Sätze 5 bis 7 werden Sätze 7 
bis 9. 

2. Dem § 54 wird folgender Absatz 14 angefügt: 

„(14) § 9 Nr. 3 ist erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 1988 anzuwenden, " 

Artikel 3 

Berlin -Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Ber-
lin. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1988 in Kraft. 
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Begründung 

I. Allgemeiner Teil 

Das Grundgesetz hat die politischen Parteien in Arti-
kel 21 des Grundgesetzes (GG) als Verfassungsrecht-
lich notwendige Instrumente für die politische Wil-
lensbildung des Volkes anerkannt und sie in den Rang 
einer verfassungsrechtlichen Ins titution erhoben. Sie 
sind politische Handlungseinheiten, deren die Demo-
kratie bedarf, um die Wähler zu politisch aktionsfähi-
gen Gruppen zusammenzuschließen und ihnen so ei-
nen wirksamen Einfluß auf das staatliche Geschehen 
zu ermöglichen. 

Die Willensbildung des Volkes wird jedoch nicht nur 
von den politischen Parteien vorgeformt und beein-
flußt. Auf der kommunalen Ebene wirken oftmals die 
örtlich gebundenen unabhängigen Wählervereini-
gungen an der politischen Willensbildung mit. 

Die institutionelle Garantie der Selbstverwaltung in 
Artikel 28 Abs. 2 GG gewährleistet diesen vor al-
lem an den besonderen Belangen der örtlichen Ge-
meinschaften orientierten Wählervereinigungen 
und den sie tragenden Bürgern eine chancenglei-
che Mitwirkung bei der politischen Willensbildung 
im kommunalen Bereich, die vom Gesetzgeber nicht 
beeinträchtigt werden darf (ständige Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts, vgl. BVerf GE 
69, 92). 

Die Bundesregierung hat daher die Frage geprüft, ob 
Zuwendungen an unabhängige Wählervereinigun-
gen durch steuerliche Vergünstigungen erleichtert 
werden sollen. Sie ist dabei zu der Überzeugung ge-
langt, daß eine Regelung geschaffen werden sollte, 
nach der Beiträge und Spenden an unabhängige 
Wählervereinigungen in gewissem Umfang steuerlich 
abziehbar sind. 

Bei der Bemessung des abzugsfähigen Höchstbetrags 
hat sie sich von der Überlegung leiten lassen, daß die 
sachlichen und personellen Kosten unabhängiger 
Wählervereinigungen in Anbetracht der üblichen Be-
schränkung ihrer Aufgaben und Tätigkeit auf den ört-
lichen Bereich begrenzt sind. 

Die Bundesregierung schlägt deshalb eine Regelung 
vor, nach der Beiträge und Spenden an unabhängige 
Wählervereinigungen, die bestimmte Mindestvoraus-
setzungen erfüllen, bis zur Höhe von jährlich 500 DM 
und im Fall  der Zusammenveranlagung von Ehegat-
ten bis zu jährlich 1 000 DM steuerlich abziehbar sein 
sollen. 

II. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Einkommensteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 10b EStG) 

Es wird eine Regelung geschaffen, nach der Beiträge 
und Spenden an unabhängige Wählervereinigungen 
als Sonderausgaben steuerlich abziehbar sind. Der 
Abzug wird auf jährlich 500 DM und bei der Zusam-
menveranlagung von Ehegatten auf 1 000 DM be-
grenzt. 

Begünstigt sind nur unabhängige Wählervereinigun-
gen, die die Rechtsform eines eingetragenen Vereins 
haben und damit eine größere Gewähr für ihre Ernst-
haftigkeit und Stetigkeit bieten. Ihr Zweck muß dar-
auf gerichtet sein, mit eigenen Wahlvorschlägen an 
Wahlen teilzunehmen und auf diese Art bei der poli-
tischen Willensbildung mitzuwirken. Weitere Voraus-
setzung für den Spendenabzug ist, daß sich die Ver-
einigung entweder erfolgreich an einer letzten Wahl 
beteiligt oder dem zuständigen Wahlorgan mitgeteilt 
hat, daß sie sich an  der nächsten Wahl beteiligen 
will. 

Im einzelnen ergibt sich danach folgende steuerliche 
Behandlung: 

— Eine unabhängige Wählervereinigung, die bei ei-
ner Wahl mindestens ein Mandat errungen hat, 
kann aufgrund dieser Tatsache bis zum Ende der 
entsprechenden Legislaturpe riode steuerbegün-
stigte Spenden erhalten. Erringt sie bei der folgen-
den Wahl kein Mandat mehr oder beteiligt sie sich 
nicht an  dieser Wahl, kann sie nur dann weiterhin 
steuerbegünstigte Spenden erhalten, wenn sie 
dem zuständigen Wahlorgan anzeigt, daß sie sich 
an der danach folgenden Wahl wieder beteiligen 
will. 

— Eine beim Inkrafttreten des Gesetzes bestehende 
unabhängige Wählervereinigung, die noch in kei-
nem Parlament vertreten ist, kann steuerbegün-
stigte Spenden bekommen, wenn sie dem zustän-
digen Wahlorgan anzeigt, daß sie sich an  der näch-
sten Wahl beteiligen will. Erringt sie bei dieser 
Wahl kein Mandat oder beteiligt sie sich entgegen 
ihrer Anzeige nicht an der Wahl, sind nach dem 
Wahltag an sie geleistete Spenden nur dann steu-
erlich abziehbar, wenn sie dem Wahlorgan mitteilt, 
daß sie sich an der nunmehr folgenden Wahl betei-
ligen will. Entsprechendes gilt für unabhängige 
Wählervereinigungen, die nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes gegründet werden. 

Eine unabhängige Wählervereinigung kann auf 
Grund immer neuer Anzeigen bei dem Wahlorgan 
auch dann auf Dauer steuerbegünstigte Spenden er- 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/1316 

halten, wenn sie sich stets erfolglos oder wenn sie sich 
überhaupt nicht an Wahlen beteiligt. In diesen Fällen 
ist jedoch besonders kritisch zu prüfen, ob der Zweck 
des Vereins tatsächlich darauf gerichtet ist, durch die 
Teilnahme an Wahlen bei der politischen Willensbil-
dung mitzuwirken. Bei einem Verein, der sich entge-
gen seiner Anzeigen mehrfach nicht an den Wahlen 
beteiligt hat, dürfte es in der Regel an dieser Voraus-
setzung für den Spendenabzug fehlen. 

Zu Nummer 2 (§ 52 EStG) 

Die geänderte Fassung des § 10b EStG gilt ab 1988. 

Zu Artikel 3 (Körperschaftsteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 9 KStG) 

Der neue § 9 Nr. 3 KStG enthält die dem neuen § 10b 
Abs. 3 KStG entsprechende Regelung für Spenden, 

die von Körperschaften an unabhängige Wählerverei-
nigungen geleistet werden. 

Zu Nummer 2 (§ 54 KStG) 

Die geänderte Fassung des § 9 Nr. 3 KStG gilt ab 
1988. 

Zu Artikel 3 (Berlin-Klausel) 

Dieser Artikel enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 

Das Gesetz soll am 1. Januar 1988 in Kraft treten. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Zum Gesetzentwurf allgemein 

1. Der Bundesrat begrüßt die Absicht der Bundesre-
gierung, die unterschiedliche steuerliche Behand-
lung von Mitgliedsbeiträgen und Spenden an poli-
tische Parteien im Sinne des § 2 des Parteiengeset-
zes und an unabhängige Wählervereinigungen zu 
beseitigen, soweit dies in Anbetracht der unter-
schiedlichen Aufgaben geboten und gerechtfertigt 
erscheint. 

Begründung 

Die vorgesehene Regelung, die für freie Wähler-
vereinigungen nur die Berücksichtigung von Zu-
wendungen in Höhe bis zu 500 bzw. 1 000 DM bei 
der Einkommen- und Körperschaftsteuer vorsieht, 
dürfte im Hinblick auf die zur Zeit nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts beste-
henden Höchstgrenze von 100 000 DM für Zuwen-
dungen an politische Parteien wegen der großen 
Diskrepanz der jeweiligen Höchstgrenzen gegen 
Artikel 3 GG verstoßen (vgl. BVerfGE 69, 92, 109). 
Daher dürfte eine Gesamtregelung, in der die Ab-
zugsfähigkeit der Zuwendungen an politische 
Parteien und an freie Wählervereinigungen vom 
Gesetzgeber verantwortlich in eine den Anfor-
derungen der genannten Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts entsprechende Relation 
gebracht wird, einer isolierten gesetzlichen Rege-
lung für die freien Wählervereinigungen vorzuzie-
hen sein. 

2. Das Bundesverfassungsgericht hat durch Urteil 
vom 14. Juli 1986 (2 BvE 2/84 und 2 BvR 442/84) 
zum Parteienfinanzierungsgesetz § 10b Abs. 1 
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes und § 9 Nr. 3 
Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes hinsichtlich 
des Umfangs und der Bemessung der Abzugsfähig-
keit von Ausgaben zur Förderung staatspolitischer 
Zwecke für verfassungswidrig erklärt. Die insoweit 
gebotene und noch ausstehende gesetzliche Neu-
regelung steht in unmittelbarem Sachzusammen-
hang mit der vorgesehenen Begünstigung von Zu-
wendungen an unabhängige Wählervereinigun-
gen. 

Die Bundesregierung selbst hat in ihrer Gegenäu-
ßerung zur Stellungnahme des Bundesrates vom 
16. Mai 1986 (BT-Drucksache 10/6088) diesen 
Sachzusammenhang unterstrichen und angeregt, 
den Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Be-
günstigung von Zuwendungen an unabhängige 
Wählervereinigungen in die Überlegungen und 
Beratungen über die Neuregelung des steuerlichen 
Abzugs von Beiträgen und Spenden an politische 
Parteien einzubeziehen. Daran sollte festgehalten 
werden. 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts stellt im 
übrigen keine gesonderten Kriterien für eine steu-
erliche Begünstigung unabhängiger Wählerverei-
nigungen auf, so daß der sachliche Zusammenhang 
— insbesondere hinsichtlich Art und Umfang der 
vorzusehenden steuerlichen Vergünstigungen — 
zwischen beiden Bereichen unverändert gegeben 
ist. Es ist daher nach wie vor sachgerecht und 
zweckmäßig, über die Neuregelung der steuerli-
chen Begünstigung von Zuwendungen an unab-
hängige Wählervereinigungen und an politische 
Parteien im Rahmen eines einheitlichen Gesetzge-
bungsverfahrens zu entscheiden. 

3. Der Bundesrat hält es für erforderlich, im Falle des 
Inkrafttretens des Gesetzes dafür Sorge zu tragen, 
daß entsprechend der Handhabung bei den Par-
teien den Finanzämtern jeweils rechtzeitig vor der 
Einkommen- und Körperschaftsteuerveranlagung 
ein Verzeichnis der für den Veranlagungszeitraum 
zum Abzug berechtigten unabhängigen Wähler-
vereinigungen zur Verfügung steht. 

Begründung 

Die Finanzämter wären im einzelnen Besteue-
rungsfall häufig kaum oder nur mit unverhältnis-
mäßigem Aufwand in der Lage festzustellen, ob 
eine Vereinigung die Voraussetzungen des steuer-
wirksamen Spenden- und Beitragsbezugs erfüllt. 
Da die Zahl der einschlägigen Vereinigungen zu-
dem sehr groß sein dürfte, kann die ordnungsge-
mäße Besteuerung nur gewährleistet werden, 
wenn den Finanzämtern rechtzeitig ein Verzeich-
nis aller berechtigten Vereinigungen zur Verfü-
gung gestellt wird. Dies sollte im Verwaltungs-
wege möglichst einheitlich für das Bundesgebiet 
geschehen. 

Zum Gesetzentwurf im einzelnen 

4. Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 10b EStG) und Artikel 2 Nr. 1 
(§ 9 KStG) 

a) Artikel 1 Nr. 1 ist wie folgt zu fassen: 

,1. Dem § 10b wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

„ (3) Beiträge und Spenden an eine Verei-
nigung ohne Parteieigenschaft sind bis zur 
Höhe von insgesamt 500 Deutsche Mark und 
im Fall der Zusammenveranlagung von Ehe-
gatten bis zur Höhe von insgesamt 
1 000 Deutsche Mark im Kalenderjahr ab-
zugsfähig, wenn 
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1. der Zweck der Vereinigung darauf ge-
richtet ist, durch Teilnahme mit eigenen 
Wahlvorschlägen an Wahlen auf Bundes-

, Landes- oder Kommunalebene bei der 
politischen Willensbildung mitzuwirken, 
und 

2. die Vereinigung auf Bundes-, Landes-
oder Kommunalebene bei der jeweils 
letzten Wahl wenigstens ein Mandat er-
rungen hat oder ihre Wahlvorschläge 
durch die zuständige Wahlbehörde oder 
das zuständige Wahlorgan auf Bundes-, 
Landes- oder Kommunalebene für die je-
weils nächste Wahl zugelassen worden 
sind. Nimmt die Vereinigung an der je-
weils nächsten Wahl nicht teil, sind nur 
die bis zum Wahltag an sie geleisteten 
Beiträge und Spenden abzugsfähig. "' 

b) Artikel 2 Nr. 1 ist wie folgt zu fassen: 

,1. § 9 Nr. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 4 werden folgende Sätze ein-
gefügt: 

„Beiträge und Spenden an eine Vereini-
gung ohne Parteieigenschaft sind bis zur 
Höhe von insgesamt 500 Deutsche Mark 
im Kalenderjahr abzugsfähig, wenn 

1. der Zweck der Vereinigung darauf ge-
richtet ist, durch Teilnahme mit eige-
nen Wahlvorschlägen an Wahlen auf 
Bundes-, Landes- oder Kommunal-
ebene bei der politischen Willensbil-
dung mitzuwirken, und 

2. die Vereinigung auf Bundes-, Landes-
oder Kommunalebene bei der jeweils 
letzten Wahl wenigstens ein Mandat 
errungen hat oder ihre Wahlvor-
schläge durch die zuständige Wahlbe-
hörde oder das zuständige Wahlorgan 
auf Bundes-, Landes- oder Kommunal-
ebene für die jeweils nächste Wahl zu-
gelassen worden sind. Nimmt die Ver-
einigung an der jeweils nächsten Wahl 
nicht teil, sind nur die bis zum Wahltag 
an sie geleisteten Beiträge und Spen-
den abzugsfähig. "' 

Begründung zu a und b 

Das Gesetz wird als Gesetz zur steuerlichen Begün-
stigung von Zuwendungen an unabhängige Wäh-
lervereinigungen bezeichnet, tatsächlich werden 
aber nur Beiträge und Spenden an einen eingetra-
genen Verein ohne Parteicharakter begünstigt 
(vgl. Artikel 1 Nr. 1 — § 10b Abs. 3 Einkommen-
steuergesetz — und Artikel 2 Nr. 1 — § 9 Nr. 3 
Satz 5 Körperschaftsteuergesetz). Nicht berück-
sichtigt werden dagegen Beiträge und Spenden an 
Wählervereinigungen, die nicht in der Form des 
eingetragenen Vereins organisiert sind. 

Während das Bundeswahlgesetz lediglich Wahl-
vorschläge von Parteien und von Wahlberechtigten 

(im Falle der Einzelkandidatur) kennt und zuläßt, 
sieht z. B. das hamburgische Wahlrecht auch die 
Teilnahme von Wählervereinigungen an den  Wah-
len zur Bürgerschaft und zu den Bezirksversamm-
lungen vor, ohne dabei zwischen eingetragenen 
und nicht eingetragenen Vereinen zu differenzie-
ren (vgl. §§ 22 ff. des Gesetzes über die Wahl zur 
hamburgischen Bürgerschaft in der Fassung vom 
22. Juli 1986 Hamburgisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt S. 223 — und §§ 23 ff. des Gesetzes über 
die Wahl zu den Bezirksversammlungen in der Fas-
sung vom 22. Juli 1986 — Hamburgisches Gesetz- 
und Verordnungsblatt S. 230). 

Die ausschließliche Begünstigung von unabhängi-
gen Wählervereinigungen, die die Rechtsform ei-
nes eingetragenen Vereins haben, ist bei politi-
schen Vereinigungen nicht vertretbar. Für die poli-
tischen Parteien, die zwar eine besondere verfas-
sungsrechtliche Stellung, aber als solche keine 
Rechtspersönlichkeit besitzen, wird dies nicht ge-
fordert, obwohl ihre Gründung recht einfach und 
die Anerkennung als Partei im Wahlverfahren 
leicht zu erringen ist. Schon aus diesem Grunde ist 
es unverständlich, wenn die Begünstigung der 
Wählervereinigungen von der privatrechtlichen 
Organisationsform abhängig gemacht werden soll. 
Wählervereinigungen erfahren im Wahlrecht als 
politisch relevante Organisationen unabhängig 
von der Frage, ob sie als eingetragene Vereine or-
ganisiert sind oder nicht, Anerkennung. Bei der 
Frage der Abzugsfähigkeit von Beiträgen und 
Spenden an sie sollte deshalb nicht auf die Rechts-
form abgestellt werden. Vielmehr sollten wahl-
rechtliche Kriterien entscheidend sein. Wenn eine 
Wählervereinigung ein Mandat errungen hat oder 
ihre Wahlvorschläge von der zuständigen Wahlbe-
hörde oder dem zuständigen Wahlorgan zugelas-
sen worden sind, sollten auch Beiträge und Spen-
den an sie als abzugsfähig anerkannt werden. 

Durch das Erfordernis der Zulassung der Wahlvor-
schläge wird überdies erreicht, daß Unklarheiten 
hinsichtlich dessen, was mit der Anzeige bei der 
zuständigen Wahlbehörde oder dem zuständigen 
Wahlorgan in Artikel 1 Nr. 1 — § 10b Abs. 3 Nr. 2 
Einkommensteuergesetz — und Artikel 2 Nr. 1 
— § 9 Nr. 3 Satz 5 Körperschaftsteuergesetz — ge-
meint ist, beseitigt werden. In dem Entwurf bleibt 
unklar, ob als Anzeige nur die formale Beteili-
gungsanzeige im Sinne von § 18 Abs. 2 des Bun-
deswahlgesetzes oder im Sinne von z. B. § 23 
Abs. 1 des hamburgischen Bürgerschaftswahlge-
setzes und § 24 Abs. 1 des hamburgischen Bezirks-
versammlungswahlgesetzes anzusehen ist oder ob 
jede formlose Mitteilung, an der nächsten Wahl 
teilnehmen zu wollen, auch wenn diese erst nach 
Jahren stattfindet, genügen soll. 

Schließlich besteht die Gefahr, daß bei Nichtbe-
rücksichtigung der Wählervereinigungen, die sich 
nicht in der Form des rechtsfähigen Vereins orga-
nisiert haben, ein Verstoß gegen Artikel 3 und ins-
besondere Artikel 38 GG erblickt wird, und daß das 
Gesetz bei einer Überprüfung durch das Bundes-
verfassungsgericht keinen Bestand hat. 
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5. Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 10b Abs. 3 EStG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren zu prüfen, ob die von der Bundesregie-
rung vorgesehene Spendenhöchstgrenze von 500 
bzw. 1 000 DM bei zusammenveranlagten Ehegat-
ten im Hinblick auf den vom Bundesverfassungs-
gericht genannten Höchstbetrag von 100 000 DM 
im Jahr/Person verfassungsrechtlich unbedenk lich 
ist. 

6. Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 10b Abs. 3 Nr. 1 EStG) 

Der Bundesrat bittet, in weiteren Gesetzgebungs-
verfahren zu prüfen, wie sichergestellt werden 
kann, daß nur solche Vereinigungen in den Genuß 
der Begünstigung kommen, deren ausschließlicher 
Zweck es ist, bei der politischen Willensbildung 
mitzuwirken. 

Begründung 

Die mißbräuchliche Inanspruchnahme der Spen-
denbegünstigung (z. B. durch Jugendsekten, na-
tionalsozialistische Vereinigungen) soll von vorn-
herein möglichst unterbunden werden. Soge-
nannte „Mischvereinigungen" sollen deshalb von 
der Vergünstigung möglichst ausgeschlossen blei-
ben. 

7. Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 10b Abs. 3 Nr. 2 EStG) 
Zu Artikel 2 Nr. 1 (§ 9 Nr. 3 KStG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren zu prüfen, ob in Artikel 1 Nr. 1 in § 10 b 
Abs. 3 Nr. 2 am Ende und in Artikel 2 Nr. 1 in § 9 
Nr. 3 Buchstabe a Ziffer 2 am Ende folgender Satz 
angefügt werden sollte: 

„Die Anzeige genügt nicht, wenn die Vereinigung 
bereits an zwei aufeinanderfolgenden Wahlen er-
folglos teilgenommen hat."  

Begründung 

Nach dem Gesetzentwurf kann eine Wählerverei-
nigung, die noch kein Mandat errungen hat, steu-
erbegünstigte Spenden allein auf Grund der Tatsa-
che entgegennehmen, daß sie dem zuständigen 
Wahlorgan anzeigt, sie werde sich bei der nächsten 
Wahl beteiligen. Dies ist in unbegrenzter Folge 
möglich, auch wenn von Wahl zu Wahl kein Man-
dat erreicht wird. 

Durch die vorgeschlagene Änderung wird diese 
Möglichkeit eingeschränkt. Falls eine Vereinigung 
bereits an zwei aufeinanderfolgenden Wahlen er-
folglos teilgenommen hat, soll die bloße Anzeige, 
sie werde sich an der nächsten Wahl beteiligen, zur 
Rechtfertigung der Spendenberechtigung nicht 
mehr genügen. 

8. Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren zu prüfen, ob Mitgliedsbeiträge und 
Spenden an unabhängige Wählervereinigungen 
nicht nur durch eine Ausdehnung des Sonderaus-
gabenabzugs, sondern — alternativ oder kumula-
tiv hierzu — durch einen begrenzten Abzug von 
der Steuerschuld entsprechend § 34 g EStG begün-
stigt werden sollten. 

Begründung 

Der Sonderausgabenabzug des § 10d EStG wirkt, 
da er lediglich die Bemessungsgrundlage für die 
Steuerschuld mindert, bei jedem Spender in Ab-
hängigkeit von dessen zu versteuerndem Einkom-
men unterschiedlich. Der Abzug von der Steuer-
schuld (z. B. § 34 g EStG: 50 To  der Spende, höch-
stens 600 bzw. 1 200 DM) bewirkt dagegen bei je-
dem Spender eine gleich hohe Minderung der 
Steuerlast. Dies würde die Spendenbereitschaft 
solcher Steuerpflichtigen stärker fördern, die über 
kleinere und mittlere Einkommen verfügen. 

9. Zu Artikel 2 a — neu — (§ 13 Abs. 1 Nr. 18 ErbStG) 

Nach Artikel 2 wird folgender neuer Artikel 2 a 
eingefügt: 

,Artikel 2 a 

Änderung des Erbschaftsteuer- 
und Schenkungsteuergesetzes 

Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setz vom 17. April 1974 (BGB1. I S. 933), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 19. Dezember 1985 
(BGB1. I S. 2436), wird wie folgt geändert: 

§ 13 Abs. 1 Nr. 18 wird wie folgt gefaßt: 

„18. Zuwendungen an politische Parteien im 
Sinne des § 2 des Parteiengesetzes sowie an 
eingetragene Vereinigungen im Sinne des 
§ 10b Abs. 3 des Einkommensteuergeset-
zes."' 

Begründung 

Nach der derzeitigen Rechtslage unterliegen frei-
gebige Zuwendungen an eine unabhängige Wäh-
lervereinigung, die innerhalb von zehn Jahren den 
Freibetrag von 3 000 DM übersteigen, der Erb-
schaft- oder Schenkungsteuer. 

Um diese dem Ziel des Gesetzes zuwiderlaufende 
Folge sowie die verwaltungsaufwendige Überwa-
chung durch die Finanzbehörden zu vermeiden, 
soll die Befreiungsvorschrift des § 13 Abs. 1 Nr. 18 
ErbStG auf die Vereinigungen im Sinne des § 10 b 
Abs. 3 EStG ausgedehnt werden. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 

Zu 1., 2. und 3. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Die Bundesregierung hält es nicht für zweckmäßig, 
entsprechend der Handhabung bei den Parteien jähr-
lich bundesweit ein Verzeichnis von spendenberech-
tigten unabhängigen Wählervereinigungen zu erstel-
len. Die meisten Wählervereinigungen haben nur re-
gionale Bedeutung; eine Zuständigkeit des Bundes 
für eine Registrierung von Wählervereinigungen auf 
Landes- oder Gemeindeebene ist aber nicht gegeben. 
Der Verwaltungsaufwand, der mit der Aufstellung ei-
nes derartigen Verzeichnisses verbunden wäre, wäre 
unangemessen hoch. Das Verzeichnis enthielte eine 
große Anzahl von Wählervereinigungen, obwohl we-
gen des regional begrenzten Wirkungskreises nur 
einzelne davon für das jeweilige Spenderfinanzamt 
von Interesse wären. Häufig dürfte im übrigen das-
selbe Finanzamt für die Wählervereinigung und die 
Spender zuständig sein. Als einfacherer Weg bietet 
sich deshalb an, daß das Finanzamt sich in Zweifels-
fällen mit den Gemeindebehörden am Ort in Verbin-
dung setzt. 

Zu 4. Artikel 1 Nr. 1 (§ 10b EStG) und Artikel 2 
Nr. 1 (§ 9 KStG) 

Die Bundesregierung wird die Frage einer Einbezie-
hung von unabhängigen Wählervereinigungen, die 
nicht die Rechtsform eines eingetragenen Vereins ha-
ben, nochmals eingehend prüfen. 

Sie vermag sich der Forderung des Bundesrates nicht 
anzuschließen, das Erfordernis einer Anzeige bei der 
zuständigen Wahlbehörde oder dem zuständigen 
Wahlorgan, mit eigenen Wahlvorschlägen an der 
nächsten Wahl teilnehmen zu wollen, durch das Erfor-
dernis einer Zulassung der Wahlvorschläge durch die 
zuständige Wahlbehörde oder das zuständige Wahl-
organ zu ersetzen. Dies liefe darauf hinaus, daß Wäh-
lervereinigungen, die sich erstmals an der Wahl betei-
ligen oder die in der vorangegangenen Wahl kein 
Mandat errungen haben, nur in dem — in den jewei-
ligen Wahlgesetzen festgelegten — relativ kurzen 
Zeitraum von wenigen Wochen vor der Wahl steuer-
begünstigte Spenden erhalten könnten. Eine derar-
tige Chancenungleichheit wäre nicht nur im Ver-
gleich zu den bereits im Parlament oder Rat vertrete-
nen Wählervereinigungen bedenklich, sondern auch 
im Vergleich zu politischen Parteien, denen § 2 des 
Parteiengesetzes eine Vorlaufzeit von sechs Jahren 
bis zur Beteiligung an einer Wahl einräumt. 

Zu 5. Artikel 1 Nr. 1 (§ 10b Abs. 3 EStG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Bundesrat darin zu, 
daß der Gesetzgeber bei der Beschlußfassung über 
die Spendenhöchstgrenzen auf ein ausgewogenes 

Verhältnis zu den Höchstbeträgen bei Parteispenden 
achten muß. 

Zu 6. Artikel 1 Nr. 1 (§ 10b Abs. 3 Nr. 1 EStG) 

Die Bundesregierung wird diese Frage im weiteren 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens prüfen. Sie 
gibt aber zu bedenken, daß gerade im kommunalen 
Bereich auch die Verfolgung von Einzelanliegen als 
politische Betätigung angesehen werden kann. 

Zu 7. Artikel 1 Nr. 1 (§ 10b Abs. 3 Nr. 2 EStG) und 
Artikel 2 Nr. 1 (§ 9 Nr. 9 KStG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. 
Der Erfolg einer Teilnahme an Wahlen ist nach ihrer 
Auffassung kein Maßstab für die Ernsthaftigkeit der 
Bemühungen der Vereinigung. Auch bei politischen 
Parteien spielt nach der Regelung des Parteiengeset-
zes der Erfolg einer Beteiligung an Wahlen keine 
Rolle. Es besteht kein gewichtiger Grund, insoweit bei 
unabhängigen Wählervereinigungen erheblich stren-
gere Voraussetzungen aufzustellen als bei Parteien. 
Die mehrfache erfolglose Teilnahme an Wahlen bzw. 
die trotz entsprechender Anzeige unterbliebene 
Wahlteilnahme wird der Finanzbehörde in der Regel 
Veranlassung geben, näher zu prüfen, ob der Vereins-
zweck den im Entwurf zwingend vorgesehenen Vor-
aussetzungen (Artikel 1 Nr. 1, Artikel 2 Nr. 1 a) ent-
spricht. 

Zu 8. Steuerermäßigung nach § 34 g EStG 

Die Bundesregierung wird der Prüfungsbitte im wei-
teren Gesetzgebungsverfahren nachkommen. 

Zu 9. Artikel 2 a — neu — (§ 13 Abs. 1 Nr. 18 
ErbStG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. 
Nach ihrer Auffassung ist der geltende schenkung-
steuerliche Freibetrag für Spenden in Höhe von 
3 000 DM (§ 16 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG) zuzüglich der 
nach § 18 Satz 1 ErbStG freigestellten Mitgliederbei-
träge in Höhe von 500 DM jährlich für unabhängige 
Wählervereinigungen ausreichend. Eine Gleichstel-
lung der freigebigen Zuwendungen an unabhängige 
Wählervereinigungen mit der schenkungsteuerlichen 
Behandlung von Zuwendungen an Parteien verbietet 
sich schon deshalb, weil die unabhängigen Wähler-
vereinigungen nicht den Vorschriften und Auflagen 
des Parteiengesetzes unterliegen. 








